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Ihre Eingabe betr. die Amtsführung des Stadtbürgermeisters der Stadt Bad Hön- 
nigen

Sehr geehrter Herr Zimmermann,

mit Ihrer am 14.07.2022 per E-Mail an die ADD übermittelten Eingabe führen Sie Be

schwerde über die Verhaltensweise des Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen, 

Herrn Reiner Schmitz, gegenüber der IG Transparenz und bitten um Beantwortung der 

Frage, auf welcher gesetzlichen Frage ein Stadtbürgermeister darüber entscheidet, wer 

und in welcher Form man sich in einer Interessengemeinschaft artikulieren kann. Diese 

Frage sei von der Kreisverwaltung Neuwied nicht beantwortet worden.

Hierzu teile ich Ihnen Folgendes mit:

Ihre Eingabe richtet sich zunächst gegen das aus Ihrer Sicht persönliche Fehlverhalten 

des Bürgermeisters der Stadt Bad Hönningen, Herrn Reiner Schmitz, was als Dienst

aufsichtsbeschwerde zu werten ist. Zuständig für die Bearbeitung einer Dienstaufsichts

beschwerde ist im Rahmen der Dienstaufsicht der übergeordnete Vorgesetzte. Im Rah

men der Ausübung der personalrechtlichen Befugnisse, die Teil der verfassungsrecht

lich verbrieften Selbstverwaltungsgarantie (Personalhoheit) sind, nehmen die Kommu-
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nen die Dienstaufsicht eigenständig wahr. Zuständig für die Bearbeitung einer Dienst

aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister ist in diesem Fall der/die 1. Beigeord

nete der Stadt Bad Hönningen.

Zu Ihrer Bitte um Beantwortung der „Kernfrage“, auf welcher gesetzlichen Basis ein 

Stadtbürgermeister entscheidet, wer und in welcher Form man sich in einer Interessen

gemeinschaft artikulieren kann und die aus Ihrer Sicht seitens der Kreisverwaltung Neu

wied nicht beantwortet wurde, teile ich Ihnen weiterhin mit:

In ihrer Zuständigkeit als Kommunalaufsichtsbehörde übt die Aufsichts- und Dienstleis

tungsdirektion die Aufsicht gegenüber den Landkreisen, den kreisfreien Städten sowie 

den großen kreisangehörigen Städten aus. Dabei handelt es sich um eine reine Rechts

aufsicht, die ausschließlich dafür Sorge zu tragen hat, dass die Verwaltungen im Ein

klang mit den Gesetzen geführt werden. Um im Rahmen dieser Rechtaufsicht tätig wer

den zu können, muss eine objektive Rechtsverletzung gegeben sein.

Eine solche objektive Rechtsverletzung lässt sich aus der Antwort-E-Mail der Kreisver

waltung Neuwied, welche Ihnen am 31.05.2022 übermittelt wurde, jedoch nicht erken

nen, so dass kein Anlass für ein Tätigwerden der ADD gegenüber der Kreisverwaltung 

Neuwied als untere Kommunalaufsichtsbehörde (§118 Abs. 1 GemO) besteht. Sofern 

Ihrem Anliegen auf Beantwortung der Fragen, wie seitens des Stadtbürgermeisters an

gekündigt, in der besagten Stadtratssitzung nicht nachgekommen wurde, wenden Sie 

sich bitte zunächst an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Martin Schulte
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